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Zweite Eindämmungsverordnung der Stadt Halle (Saale)
Aufgrund des § 13 Abs. 1 und 2 der 
Neunten Verordnung über Maßnah-
men zur Eindämmung der Ausbreitung 
des neuartigen Coronavirus SARS-
CoV-2 in Sachsen-Anhalt (Neunte 
SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung - 
9. SARS-CoV-2-EindV) vom 15.12.2020 
(GVBl. LSA S. 696), geändert durch die 
Verordnung zur Änderung der Neunten 
SARS-CoV-2-Eindämmungsverord-
nung vom 17.12.2020 (GVBl. LSA S. 
723) und in der Fassung der Zweiten 
Verordnung zur Änderung der Neunten 
SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung 
vom 08.01.2021 i.V.m. §§ 32, 28 Abs. 1, 
28a Abs. 3, 25, 29, 30 Infektionsschutz-
gesetz (IfSG) vom 20.07.2000, zuletzt 
geändert durch Artikel 4a des Gesetzes 
vom 21.12.2020 (BGBI. I S. 3136) wird 
verordnet:

§ 1 Feststellung der Rate der 
Neuinfektionen

Die Stadt Halle (Saale) stellt gemäß § 13 
Abs. 1 der 9. SARS-CoV-2-EindV für ihr 
Stadtgebiet fest, dass seit mehr als sieben 
Tagen, und zwar mindestens seit dem 29. 
Dezember 2020, die Rate der Neuinfek-
tionen mit dem neuartigen Coronavirus 
SARS-CoV-2 kumulativ den Wert von 35 
je 100.000 Einwohner erreicht hat.  
Die Stadt Halle (Saale) stellt gemäß § 13 
Abs. 1 und 2 der 9. SARS-CoV-2-EindV 
für ihr Stadtgebiet fest, dass innerhalb ei-
nes Zeitraumes von sieben Tagen die Rate 
der Neuinfektionen mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2 kumulativ den Wert von 
200 je 100.000 Einwohner überschritten 
hat und diese Inzidenz mindestens über 
einen Zeitraum von fünf Tagen, seit dem 
04. Januar 2021, andauert.

§ 2 Geltungsbereich, Ziele und
 Begriffsbestimmungen
(1) Ziel dieser Verordnung ist die effekti-
ve Eindämmung der fortschreitenden Ver-
breitung des Coronavirus SARS-CoV-2 
und der hierdurch verursachten Krank-
heit COVID-19 durch Maßnahmen zum 
Schutz der öffentlichen Gesundheit und 
zur Bewältigung der Auswirkungen auf 
das Gesundheitswesen. 
(2)  Einwohner ist, wer in der Stadt Halle 
(Saale) wohnt.
(3) Als Mund-Nasen-Bedeckung nach 
dieser Verordnung gilt jeder Schutz, der 
aufgrund seiner Beschaffenheit geeignet 
ist, eine Ausbreitung von übertragungsfä-
higen Tröpfchenpartikeln durch Husten, 
Niesen und Aussprache zu verringern, 
unabhängig von einer Kennzeichnung 
oder zertifizierten Schutzkategorie (aus-
reichend sind daher auch aus Baumwolle 
oder anderem geeigneten Material selbst-
geschneiderte Masken, Schals, Tücher, 
Buffs und Ähnliches).
Eine medizinische Mund-Nasen-Bede-
ckung ist eine Gesichtsmaske (OP-Mas-
ke), die als Einmalprodukt verwendet 
wird. Sie hat Ohrschlaufen und einen Na-
senbügel aus Draht.
(4) Veranstaltungen sind alle öffentlichen 

und nichtöffentlichen, planmäßigen, zeit-
lich eingegrenzten Zusammenkünfte, die 
nach ihrem jeweils spezifischen Zweck 
vom bloßen gemeinsamen Verweilen an 
einem Ort abgegrenzt sind, auf einer be-
sonderen Veranlassung beruhen und re-
gelmäßig einem Ablaufprogramm folgen.
(5) Schulen sind alle öffentlichen Schulen 
und Schulen in freier Trägerschaft i.S. des 
§ 2 Schulgesetz Sachsen-Anhalt (SchulG 
LSA). 
(6) Infizierte sind Personen, bei denen 
aufgrund eines PCR-Tests oder eines 
PoC-Antigen-Schnelltests von einem Ge-
sundheitsamt oder einem Arzt ein positi-
ves Ergebnis festgestellt wurde. 
(7) Kontaktpersonen sind alle Personen, 
die nach geltenden Kriterien des Ro-
bert-Koch-Instituts als Kontaktpersonen 
der Kategorie 1 (höheres Infektionsrisi-
ko) einzustufen sind. Hierfür ist ein enger 
Kontakt (<1,5 Meter, Nahfeld) länger als 
15 Minuten ohne adäquaten Schutz (ad-
äquater Schutz = Quellfall und Kontakt-
person tragen durchgehend und korrekt 
Mund-Nasen-Schutz oder Mund-Na-
sen-Bedeckung zu einem bestätigten Fall 
von SARS-CoV-2) Voraussetzung oder 
unabhängig vom Abstand eine wahr-
scheinlich hohe Konzentration infektiöser 
Aerosole im Raum bei einem Aufenthalt 
von mehr als 30 Minuten erforderlich.
(8) Öffentliche Straßen sind diejenigen 
Straßen, Wege und Plätze, die dem öffent-
lichen Verkehr gewidmet sind i.S. des § 2 
Straßengesetz für das Land Sachsen-An-
halt (StrG LSA). 

§ 3  Mund-Nasen-Bedeckung
(1) In allen Bereichen des öffentlichen 
Raums außerhalb von Gebäuden a) im In-
nenstadtring b) der Leipziger Straße und 
c) des Hans-Dietrich-Genscher-Platzes 
ist von Personen im Zeitraum von 8.00 
Uhr bis 20.00 Uhr eine Mund-Nasen-Be-
deckung zu tragen. Zum Innenstadtring 
gehören folgende öffentlichen Straßen, 
soweit sie Teil des Innenstadtrings sind. 
Der Umriss des Innenstadtrings ist in ro-
ter Farbe kenntlich gemacht der Anlage 1 
dieser Verordnung zu entnehmen:
Alter Markt, Am Bauhof, An der Mari-
enkirche, An der Moritzkirche, An der 
Schwemme, Barfüßerstraße, Bärgasse, 
Bechershof, Bergstraße, Bölbergasse, 
Bornknechtstraße, Brüderstraße, Brunos-
warte, Christian-Wolff-Straße, Dachritz-
straße, Domplatz, Domstraße, Dreyhaupt-
straße, Flutgasse, Friedemann-Bach-Platz, 
Gerberstraße, Graseweg, Große Brau-
hausstraße, Große Klausstraße, Große 
Märkerstraße, Große Nikolaistraße, 
Großer Berlin, Großer Sandberg, Große 
Schlossgasse, Große Steinstraße, Große 
Ulrichstraße, Gustav-Anlauf-Straße, Gut-
jahrstraße, Hackebornstraße, Hallmarkt, 
Hallorenring, Hansering,  Jägergasse, 
Jerusalemer Platz, Joliot-Curie-Platz, 
Kanzleigasse, Karzerplan, Kaulenberg, 
Kellnerstraße, Kleine Brauhausstraße, 
Kleine Klausstraße, Kleine Märkerstra-
ße, Kleine Marktstraße, Kleiner Berlin, 

Kleiner Sandberg, Kleine Schlossgasse, 
Kleine Steinstraße, Kleine Ulrichstra-
ße, Kleinschmieden, Kuhgasse, Kühler 
Brunnen, Kutschgasse, Leipziger Straße, 
Marktplatz, Mittelstraße, Moritzburgring, 
Moritzkirchhof, Mühlberg, Mühlgasse, 
Mühlpforte, Neunhäuser, Oleariusstraße, 
Rannische Straße, Rathausstraße, Ro-
bert-Franz-Ring, Salzgrafenplatz, Salz-
grafenstraße, Salzstraße, Schlossberg, 
Schmeerstraße, Schülershof, Schulstraße, 
Spiegelstraße, Spitze, Steinbockgasse, 
Sternstraße, Talamtstraße, Universitäts-
platz, Universitätsring, Waisenhausring, 
Zapfenstraße, Zenkerstraße
(2) Darüber hinaus ist auch in allen Berei-
chen des öffentlichen Raumes im Stadt-
gebiet außerhalb von Gebäuden von Per-
sonen eine Mund-Nasen-Bedeckung zu 
tragen, wenn der Mindestabstand von 1,5 
m zu anderen Personen nicht durchgehend 
eingehalten werden kann. Angehörige des 
eigenen Hausstandes sowie eigene Ehe- 
und eingetragene Lebenspartner gelten 
nicht als andere Personen.
(3) Die Pflichten nach Abs. 1 und 2 eine 
Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, gel-
ten nicht für Personen in oder auf Kraft-
fahrzeugen, Fahrrad- oder Rollerfahrende 
und Joggende. 
(4) Bei Veranstaltungen ist in geschlos-
senen Räumen eine Mund-Nasen-Bede-
ckung zu tragen. 
(5) In Schulen ist auf dem Außengelände 
und im Gebäude außerhalb des eigenen 
Klassenraums von allen Personen eine 
Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 
(6) Jeder Nutzer von allgemein zugäng-
lichen Kleinkinder- und Gerätespielplät-
zen, die für Kinder sowie Jugendliche bis 
16 Jahre vorgesehen und im Eigentum der 
Stadt Halle (Saale) sind, ist verpflichtet, 
eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 
(7) An allen Haltestellenbereichen des öf-
fentlichen Personennahverkehrs im Stadt-
gebiet ist zu jeder Zeit das Tragen einer 
Mund-Nasen-Bedeckung Pflicht. 
(8) In folgenden Pflegeeinrichtungen 
haben die Beschäftigten während des 
physischen engen Kontakts (< 1,5 Me-
ter) zu Bewohnern, bzw. Betreuten und 

anderen Mitarbeitern der jeweiligen Ein-
richtung (mindestens) eine medizinische 
Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen: 
a) ambulante und stationäre Einrichtun-

gen der Pflege gemäß § 71 Abs. 1 und 
2 des Elften Buches Sozialgesetzbuch 
(SGB XI).

b) ambulante Betreuungseinrichtungen 
gemäß § 71 Abs. 1a des Elften Buches 
Sozialgesetzbuch (SGB XI), die für 
Pflegebedürftige dauerhaft pflegerische 
Betreuungsmaßnahmen und Hilfen bei 
der Haushaltsführung erbringen. 

Es wird jedoch dringend empfohlen, eine 
FFP2-Maske ohne Ventil in den oben 
benannten engen Kontaktsituationen zu 
tragen.
(9) Die Pflicht zur Verwendung einer 
Mund-Nasen-Bedeckung nach dieser 
Verordnung besteht nicht für folgende 
Personen: 
a) Kinder bis zur Vollendung des 6. Le-

bensjahres sowie 
b) Gehörlose und schwerhörige Men-

schen, ihre Begleitperson und im Be-
darfsfall für Personen, die mit diesen 
kommunizieren,

c) Personen, denen die Verwendung einer 
Mund-Nasen-Bedeckung wegen einer 
Behinderung, einer Schwangerschaft 
oder aus gesundheitlichen Gründen 
nicht möglich oder unzumutbar ist; 
dies ist in geeigneter Weise (z.B. 
durch plausible mündliche Erklärung, 
Schwerbehindertenausweis, ärztliche 
Bescheinigung) glaubhaft zu machen. 

d) Personen, die innerhalb eines hierfür 
angemessenen Zeitraums Speisen oder 
Getränke einnehmen, wenn sie hierbei 
sitzen oder stehenbleiben. 

Zur Überwachung der Pflicht zur 
Mund-Nasen-Bedeckung eingesetzte Per-
sonen sind über die Ausnahmen in geeig-
neter Weise zu unterrichten.

§ 4 Absonderung in die sogenannte 
häusliche Quarantäne 

(1) Infizierte haben sich unverzüglich in 
eine 10-tägige häusliche Quarantäne vom 
Zeitpunkt des Tests an zu begeben. Infi-
zierte erhalten darüber unverzüglich vom 
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Von (Vorname, Nachname): Bitte geben Sie alle Personen an, mit denen Sie in den letzten 2 Tagen vor Auftreten erster SARS-CoV-2- typischen Symptome engen Kontakt hatten 
oder wenn Sie keine Sars-CoV-2- typischen Symptome hatten, geben Sie alle Personen an, zu denen Sie in den 2 Tagen vor Durchführung des Tests (der zu einem positivem 
Ergebnis führte) engen Kontakt hatten. Bitte füllen Sie alle Angaben aus!

Anlage 2

Liste der Personenbezogenen Daten der Kontaktpersonen

Fachbereich Gesundheit eine Bescheini-
gung. Bei Infizierten, bei denen aufgrund 
eines PCR-Tests ein positives Ergebnis 
festgestellt wurde, findet nach frühes-
tens 9 Tagen ein weiterer PCR-Test nach 
Terminabsprache durch den Fachbereich 
Gesundheit statt; im Falle eines negativen 
Testergebnisses endet die Quarantäne. 
Bei Infizierten, bei denen aufgrund eines 
PoC-Antigen-Schnelltests ein positives 
Ergebnis festgestellt wurde, findet zeit-
nah ein PCR-Test nach Terminabsprache 
durch den Fachbereich Gesundheit statt. 
Im Falle eines negativen Testergebnisses 
endet die Quarantäne.
(2) Infizierte sind verpflichtet, unverzüg-
lich ihre Kontaktpersonen zu unterrichten 
und diese dem Fachbereich Gesundheit zu 
benennen. Hierzu ist die in der Anlage 2 
beigefügte Liste unverzüglich - mit den 
personenbezogenen Daten der Kontakt-
personen ausgefüllt - dem Fachbereich 
Gesundheit der Stadt Halle (Saale) zu 
übermitteln. 
(3) Einwohner, die im infektiösen Zeitin-
tervall engen Kontakt zu einem Infizierten 
hatten und daher Kontaktpersonen i. S. 
des § 2 Abs. 7 sind, haben sich unver-
züglich in eine 10-tägige häusliche Qua-
rantäne vom Zeitpunkt des Kontakts an 
zu begeben.  Zudem haben sie sich umge-
hend mit dem Fachbereich Gesundheit in 
Verbindung zu setzen. Im Falle eines po-
sitiven Tests gelten Absätze 1 und 2. Das 
infektiöse Zeitintervall beginnt bei Infi-
zierten mit Covid-19-Symptomen 2 Tage 
vor Auftreten der ersten Symptome und 
endet 10 Tage nach Symptombeginn; bei 
länger andauernder Symptomatik endet 
das infektiöse Zeitintervall erst, wenn kei-
ne Covid-19-Symptome mehr vorhanden 
sind. Das infektiöse Zeitintervall beginnt 
bei Infizierten ohne Covid-19-Symptome 
2 Tage vor dem Tag der Durchführung 
des SARS-CoV-2-Tests und endet 10 
Tage nach dem Tag der Durchführung des 
SARS-CoV-2-Tests.
(4) Ist ein Infizierter Mitglied einer Ko-
horte in Schulen, Horten und Kindergär-
ten (=Gemeinschaftseinrichtungen), so 
haben sich ab dem Tag der Durchführung 
des SARS-CoV-2-Tests alle Mitglieder 
der Kohorte unverzüglich in eine 5-tägige 
häusliche Quarantäne zu begeben. Hat ein 
Mitglied der Kohorte Covid-19-Sympto-
me, hat sich diese Person umgehend mit 
dem Fachbereich Gesundheit in Verbin-
dung zu setzen. Die erforderliche Testung 
der betroffenen Person wird in der häusli-
chen Quarantäne erfolgen. Die Mitglieder 
der Kohorte erhalten eine Bescheinigung 
vom Fachbereich Gesundheit über die 
Zeitdauer der Quarantäne. Bei Auftreten 
von Covid-19-Symptomen beginnt eine 
häusliche Quarantäne auch für alle Haus-
haltsmitglieder.
Ab dem 5. Tag der Verdachtsquarantä-
ne kann eine Entscheidungstestung mit 
einem Antigen-Schnelltest durch den 
Fachbereich Gesundheit erfolgen. Ist das 
Mitglied der Kohorte symptomfrei, so 

erfolgt die Testung grundsätzlich in der 
Gemeinschaftseinrichtung. Bei negativer 
Testung wird die Quarantäne des Mit-
glieds der Kohorte sofort beendet. Wird 
das Mitglied der Kohorte positiv getestet, 
so wird die Quarantäne um weitere 5 Tage 
verlängert. Danach erfolgt die Entschei-
dung zur Beendigung der Quarantäne 
durch einen PCR-Test. Lehrpersonal ge-
hört wegen des zeitlich befristeten und 
anders strukturierten Kontakts nicht zur 
Kohorte; bei Covid-19-Symptomen haben 
sie sich unverzüglich an den Fachbereich 
Gesundheit zu wenden.
Die Quarantäne hat in einer Wohnung 
oder einem anderweitig räumlich abgrenz-
baren Teil eines Gebäudes zu erfolgen. In 
der gesamten Zeit der Quarantäne soll 
eine räumliche oder zeitliche Trennung 
von anderen im Haushalt nicht infizierten 
Personen beachtet werden. Infizierte und 
Kontaktpersonen dürfen während der Zeit 
der Quarantäne die Wohnung nicht verlas-
sen. Der zeitweise alleinige Aufenthalt in 
einem zu der Wohnung gehörenden Gar-
ten, einer Terrasse oder eines Balkons ist 
gestattet. Während der Quarantäne dürfen 
Infizierte oder Kontaktpersonen keinen 
Besuch von Personen empfangen, die 
nicht zum selben Haushalt gehören. 
Während der Zeit der Quarantäne unter-
liegen die abgesonderten Personen der 
Beobachtung nach § 29 IfSG. Ihnen wird 
empfohlen ein Tagebuch zu führen, in 
dem – soweit möglich – zweimal täglich 
(mit einem Zeitabstand von mindestens 
sechs Stunden zwischen den Messungen) 
die Körpertemperatur und – soweit vor-
handen – der Verlauf von Erkrankungs-
zeichen sowie allgemeine Aktivitäten und 
der Kontakt zu weiteren Personen festge-
halten wird. Verschlechterungen des Ge-
sundheitszustandes sind dem Fachbereich 
Gesundheit unverzüglich mitzuteilen.
Kontaktdaten des Fachbereichs Gesund-
heit:  Niemeyerstraße 1, 06110 Halle (Saale) 
E-Mail: corona@halle.de
Telefon: 0345-2213238
(5) Die Hinweise des Robert-Koch-Insti-
tuts zu den Hygiene- und Schutzmaßnah-
men während der Absonderung sind zu 
beachten.
(6) Einwohner erhalten unverzüglich vom 
Fachbereich Gesundheit zu Beginn der 
Quarantäne eine schriftliche Bestätigung 
über deren voraussichtliche Dauer.

§ 5  Verhalten in öffentlichen Anlagen
(1) Die Nutzung von Bolzplätzen (z. B. 
für Bolzen, Streetball, Basketball, Volley-
ball) und Skateranlagen (z. B. Skateboard, 
Inlineskater), die Eigentum der Stadt Hal-
le (Saale) sind, ist ganztägig untersagt.
(2) Skateboardern und Inlineskatern ist 
der Gebrauch der öffentlichen Straßen 
nur im Rahmen der Widmung und der 
Vorschriften des Straßenverkehrsrechts 
gestattet. Darüber hinaus ist ihnen die 
Nutzung folgender öffentlicher Straßen 
untersagt: 
a) Große Steinstraße zwischen den

    Straßen Am Steintor und Magdeburger 
Straße 

b) Marktplatz
c) Salzgrafenplatz
d) Riebeckplatz
e) vor dem Neustadt Centrum Halle in der 

Neustädter Passage zwischen den Stra-
ßen An der Magistrale und Albert-Ein-
stein-Straße

§ 6 Wochenmärkte und Vertrieb von 
Lebensmitteln im Reisegewerbe

Wochenmärkte i.S. des § 12 der Marktsat-
zung der Stadt Halle (Saale) finden nicht 
statt. Der Vertrieb von Lebensmitteln im 
Reisegewerbe ist untersagt.

§ 7 Einschränkung des
 Bewegungsradius
Der Aufenthalt außerhalb des Radius von 
15 Kilometern um das Gebiet der Stadt 
Halle (Saale) ohne triftigen Grund ist 
Einwohnern untersagt. Der Radius von 
15 Kilometern bestimmt sich als Umkreis 
ab der Grenze des Gebiets der Stadt Halle 
(Saale). Triftige Gründe sind
1. die Abwendung einer Gefahr für Leib, 
Leben und Eigentum,
2. die Ausübung beruflicher, mandats-
bezogener oder dienstlicher Tätigkeiten, 
einschließlich ehrenamtlicher Tätigkei-
ten zur Sicherstellung der Versorgung 
in Einrichtungen des Gesundheits- und 
Sozialwesens und die Teilnahme Ehren-
amtlicher an Einsätzen von Feuerwehr, 
Katastrophenschutz und Rettungsdienst,
3. der Besuch von Schulen und anderen 
Bildungseinrichtungen sowie von Ein-
richtungen der Kindertagesbetreuung, 
Einrichtungen und Diensten der Einglie-
derungshilfe für Menschen mit Behin-
derungen, teilstationären Einrichtungen 
gemäß § 71 Abs. 2 des Elften Buches 
Sozialgesetzbuch, sowie unaufschiebbare 
Prüfungen im Bereich der berufsbezoge-
nen, schulischen oder akademischen Aus- 
und Fortbildung,
4. die Inanspruchnahme medizinischer, 
psychosozialer und veterinärmedizini-
scher Versorgungsleistungen,
5. der Besuch von Ehe- und Lebenspart-
nern (im Sinne des Lebenspartnerschafts-
gesetztes – LPartG) und die Wahrneh-
mung des Sorge- und Umgangsrechtes,
6. die Begleitung Sterbender im engsten 
Familien- und Freundeskreis sowie die 
Teilnahme an Beerdigungen sowie die 
Betreuung von Personen des engsten Fa-
milien- und Freundeskreises,
7. die Teilnahme an Eheschließungen im 
engsten Familienkreis,
8. die Teilnahme oder Wahrnehmung von 
unaufschiebbaren Terminen der Behör-
den, Gerichten, Staatsanwaltschaften oder 
anderen Stellen, die öffentliche Aufgaben 
wahrnehmen; dazu gehört auch die Teil-
nahme an öffentlichen Gerichtsverhand-
lungen, 
9. die Teilnahme an notwendigen Gre-
miensitzungen von juristischen Personen 
des privaten und öffentlichen Rechts, 

rechtsfähigen und teilrechtsfähigen Ge-
sellschaften und Gemeinschaften, an 
Betriebsversammlungen und Veranstal-
tungen der Tarifpartner sowie an Nomi-
nierungsveranstaltungen von Parteien und 
Wählervereinigungen,
10. die Wahrnehmung unaufschiebbarer 
Termine bei Gerichtsvollziehern, Rechts-
anwälten, Notaren, Steuerberatern, Wirt-
schaftsprüfern, Insolvenzverwaltern und 
zur rechtlichen Betreuung,
11. die Teilnahme an nach der 9. SARS-
CoV-2-EindV zulässigen Versammlun-
gen,
12. die Wahrnehmung unaufschiebbarer 
Umzugstermine,
13. ähnlich triftige und unabweisbare 
Gründe.
Die triftigen Gründe sind auf Verlangen 
von Sicherheitsbehörden oder der Poli-
zei durch den Betroffenen in geeigneter 
Weise glaubhaft zu machen. Eine Glaub-
haftmachung kann insbesondere durch 
Vorlage einer Arbeitgeberbescheinigung, 
eines Betriebs- oder Dienstausweises oder 
durch mitgeführte Ausweisdokumente er-
folgen.
Tagestouristische Ausflüge sind keine trif-
tigen Gründe.

§ 8  Ausnahmen
In begründeten Fällen kann die Stadt Hal-
le (Saale) Ausnahmen oder Abweichun-
gen von dieser Verordnung bei Vorliegen 
eines triftigen Grundes zulassen.

§ 9  Sprachliche Gleichstellung
Status- und Funktionsbezeichnungen in 
dieser Verordnung gelten jeweils für alle 
Geschlechter.

§ 10  Bußgeld- und Strafvorschriften
Auf die Bußgeld- und Strafvorschriften 
der §§ 73 bis 75 IfSG wird hingewiesen. 
Insbesondere nach § 73 Abs. 1a Nr. 6, 
Abs. 2 IfSG handelt ordnungswidrig, wer 
einer nach §§ 3, 4, 5, 6 oder 7 bestehenden 
Pflicht dieser Verordnung vorsätzlich oder 
fahrlässig zuwiderhandelt.

§ 11  Inkrafttreten, Außerkrafttreten
Diese Verordnung tritt am 11. Januar 2021 
in Kraft und mit Ablauf des 31. Januar 2021 
außer Kraft. 

Stadt Halle (Saale), den 09. Januar 2021

Dr. Bernd Wiegand
Oberbürgermeister
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